
 

 
DATENSCHUTZHINWEISE 

(Information gemäß Art. 13, 14 DSGVO bei der Erhebung von personenbezogenen Daten) 

 

 
Ab 25.05.2018 ist die von der EU erlassene Daten-

schutzgrundverordnung (DSGVO) anzuwenden. Mit 

den folgenden Informationen möchten wir Ihnen ei-

nen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personen-

bezogenen Daten durch die Stadt Dortmund und Ihre 

Rechte aus dem Datenschutzrecht geben:  

 

 

1. Verantwortlich für die Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten ist die Behördenleitung 

der Stadtverwaltung Dortmund: 

 

Stadt Dortmund 

Der Oberbürgermeister 

44122 Dortmund 

E-Mail-Adresse: ifg-tiefbauamt@stadtdo.de  

  

 

2. Die/den behördliche/-n Datenschutzbeauf-

tragte/-n erreichen Sie unter: 

 

Stadt Dortmund 

Die/der behördl. Datenschutzbeauftragte 

44122 Dortmund  

E-Mail-Adresse: datenschutz@stadtdo.de  

 

 

3. Erhebung und Verarbeitung Ihrer personen-

bezogenen Daten: 

 

Das Tiefbauamt der Stadt Dortmund erhebt und 

verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten aus-

schließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage nach 

dem Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-

Westfalen auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. a) 

DSGVO. 

 

Die übermittelten Daten werden vom Tiefbauamt 

nach Abschluss der Bearbeitung Ihrer Anfrage 

ein Jahre lang gemäß der Aktenordnung der Stadt 

Dortmund aufbewahrt und anschließend vernich-

tet. 

 

Eine Weitergabe Ihrer Daten an externe Dritte 

findet nicht statt. Eine Weitergabe Ihrer Daten an 

andere Fachämter der Stadt Dortmund erfolgt nur 

mit Ihrer vorherigen Einwilligung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Folgende Datenschutzrechte haben Sie:  

 

Sie haben das Recht auf Auskunft seitens des 

Verantwortlichen über Ihre Sie betreffenden per-

sonenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO) sowie 

auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung 

(Art. 17 DSGVO) oder auf Einschränkung der 

Verarbeitung (Art. 18 DSGVO).  

 

Ebenso haben Sie das Recht, der Verarbeitung 

und der Datenübertragung zu widersprechen 

(Art. 21 DSGVO). Ferner steht Ihnen ein Be-

schwerderecht bei jeder zuständigen Daten-

schutzaufsichtsbehörde zu (Art. 77 DSGVO). 

Wir empfehlen Ihnen jedoch, eine Beschwerde 

zunächst an die/den Datenschutzbeauftragte/-n 

der Stadt Dortmund zu richten, damit wir Ihr An-

liegen schnellstmöglich lösen können.  

 

Für eine zügige Bearbeitung bitten wir Sie, Ihre 

Anträge über die Ausübung Ihrer Rechte schrift-

lich an die/den Datenschutzbeauftragte/-n der 

Stadt Dortmund zu richten.  Für eine Kontaktauf-

nahme per E-Mail weisen wir Sie darauf hin, dass 

unverschlüsselte E-Mails auf allen Internet-Stre-

cken unbefugt mitgelesen und verändert werden 

können. 

 

 


